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Leitsätze des Urteils 

1. Mitgliedstaaten — Verpflichtungen — Verstoß — Rechtfertigung — Unzulässigkeit 
(EWG-Vertrag, Artikel 169) 

2. Vertragsverletzungsverfahren — Streitgegenstand — Bestimmung durch die mit Gründen 
versehene Stellungnahme — Dem Mitgliedstaat gesetzte Frist — Spätere Abstellung der Ver
tragsverletzung — Rechtsschutzinteresse für die Fortsetzung des Verfahrens — Eventuelle 
Haftung des Mitgliedstaats 
(EWG-Vertrag, Artikel 169) 

1. Ein Mitgliedstaat kann sich nicht auf Be
stimmungen, Übungen oder Umstände 
seiner internen Rechtsordnung berufen, 
um die Nichtbeachtung der Verpflichtun
gen und Fristen zu rechtfertigen, die sich 
aus den Normen des Gemeinschafts
rechts ergeben. 

2. Bei einer nach Artikel 169 EWG-Vertrag 
erhobenen Klage wird der Streitgegen
stand durch die mit Gründen versehene 

Stellungnahme der Kommission be
stimmt. Auch wenn der darin gerügte 
Mangel nach Ablauf der aufgrund des 
Artikels 169 Absatz 2 gesetzten Frist be
hoben wird, ist für die Klage noch ein 
Rechtsschutzinteresse insoweit gegeben, 
als die Grundlage für eine Haftung ge
schaffen wird, die möglicherweise einen 
Mitgliedstaat infolge seiner Pflichtverlet
zung gegenüber anderen Mitgliedstaaten, 
der Gemeinschaft oder einzelnen trifft. 
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